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Z um 15. Mal trafen sich Gefahr-
gutpraktiker zu den Münchner
Gefahrgut-Tagen, um Neues
über das dynamische Gefahr-

gutrecht zu erfahren und darüber zu dis-
kutieren. Zu der Veranstaltung mit be-
gleitender Fachausstellung kamen mehr
als 210 Teilnehmer aus zehn Ländern

Europas in die bayrische Landeshaupt-
stadt. Die Themenschwerpunkte der
Referate und Symposien bildeten die Si-
cherung (Security) als neue Herausfor-
derung und die Ladungssicherung. Erst-
mals fand zum Thema Ladungssiche-
rung eine praktische Vorführung mit
einem Simulator statt.

Nach nun fast 50 Jahren UN-Modell-
vorschriften bestand Anfang 2000 die
Meinung, dass alle Regelungen im Ge-
fahrgutrecht harmonisiert seien, wie ein-
heitliche Gefahrklassen und Gefahrzettel
oder Verpackungsvorschriften, die in aller
Welt gelten. Doch die Konferenz von Rio
hatte 1992 beschlossen, auch die angren-
zenden Rechtsgebiete Umwelt- und Ar-
beitsschutz mit dem Gefahrgutrecht zu
harmonisieren. Bald – voraussichtlich ab
2007 oder 2008 – kann es neue Gefahr-
zettel, Gefahrensymbole und Klassifizie-

rungskriterien geben. Das berichtete Dr.
Thomas Schendler, Abteilung Chemi-
sche Sicherheitstechnik der Bundesan-
stalt für Materialforschung und -prüfung
(BAM) in Berlin. 

Ob allerdings das Global Harmoni-
sierte System zur Klassifizierung und
Kennzeichnung von Chemikalien (GHS)

weltweit umgesetzt wird,
hängt von der Haltung an-
derer Staaten, vor allem
der USA, ab. Zudem gebe
es noch offene Fragen, so
Schendler, zum Beispiel
über die Einstufung von
ammoniumnitrathaltigen
Düngemitteln, zumal es
mit diesem Stoff schwere
Explosionsunglücke gege-
ben hat: Oppum (1921)
mit mehr als 800 Toten,
Toulouse (2001) und ein
Zugunglück im Iran
(2004). Allerdings, so ei-
nige Expertenmeinungen

in der Diskussion, habe man sich vom
GHS mehr versprochen – es wird wohl
doch nicht einfacher.

Eine Frage der Häufigkeit
Über die EG und vor allem darüber,

wie häufig Gefahrguttransporte kontrol-
liert werden, informierte Uwe Loh-
mann, Verkehrsattaché beim Rat der EU.
Zuvor war er im Gefahrgutreferat A 33
des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen (BMVBW)
tätig. Grundlage ist die so genannte Kon-
trollrichtlinie 95/50/EG. Die Kontroll-
dichte ist in der Tabelle wiedergegeben.

Helmut Heckner vom Eisenbahn-
Bundesamt (EBA) ergänzte hierzu im
Rahmen seines Vortrags zum Lagebild
Gefahrgut, dass es in Österreich die
meisten Beanstandungen (83 Prozent)
und in Spanien die wenigsten (15 Pro-

zent) gegeben habe. Wie Heckner wei-
ter berichtete, würden erste Ergebnisse
über Unfallmeldungen nach Abschn.
1.8.5 ADR/RID für 2003 vorliegen.
Dem Bundesamt für Güterverkehr
(BAG) lägen Meldungen über 139 und
dem EBA über elf Unfälle vor. Somit
scheint der Transport per Bahn sicherer
zu sein. Allerdings gingen auch solche
Unfallmeldungen ein, die nicht den Kri-
terien entsprachen und daher nicht in
die Bewertung kamen.

Saftige Verwaltungsstrafen gibt es in
Italien, so Dr. Elmar Knoll, ADR-Italy-
Consulting in Meran. Beispielsweise ahn-
den die Kontrollbehörden mangelnde
Ladungssicherung mit Geldbußen und 
-strafen in Höhe von bis zu 6.500 Euro.
Für falsche Fahrzeugpapiere sind bis zu
1.350 Euro zu zahlen, außerdem wird der
Führerschein eingezogen. 

Reise ins Ungewisse
Die Sicherung von Gefahrguttrans-

porten nach Kap. 1.10 ADR, RID und
ADNR sowie nach Kap. 1.4 IMDG-Code
und ISPS-Code bereitet allen Beteiligten
großes Kopfzerbrechen. Niemand weiß
so richtig, wohin die Reise geht. In der
von Tagungsleiter Klaus Ridder mode-
rierten Podiumsdiskussion bemerkte
Claus-Dieter Helmke, DHL Freight:
● Mit der Angst vor terroristischen An-
schlägen lässt sich viel Geld verdienen.
● Manche Staaten versuchen ihre Si-
cherheitsprobleme auf Kosten der Wirt-
schaft zu lösen.
● „Schnellschüsse“ im Bereich der Ver-
ordnungsgeber sind eher kontraproduk-
tiv als sicherheitserhöhend.

Wie Jörg Holzhäuser, Ministerium
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft
und Weinbau in Rheinland-Pfalz, ver-
deutlichte, haben die GGVSE und die
RSE einen starken Einfluss auf die Um-

Tagung 
rechts der Isar
Globale Harmonisierung der Vorschriften sowie Kontrollen
und die Sicherung von Transporten waren zentrale Themen
bei den 15. MÜNCHNER GEFAHRGUT-TAGEN Anfang Mai.

Von Klaus Ridder, Königswinter

Dr. Thomas Schendler, BAM, erläuterte, wie weit die Arbei-
ten am GHS fortgeschritten sind.
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setzung der Gefahrgutvorschriften in
Deutschland. Eine gravierende Ände-
rung ist die Null-Promille-Grenze für
Gefahrgutfahrer, die zum 1. Juli dieses
Jahres in Kraft tritt. Hier gibt es in Ab-
grenzung zum Straßenverkehrsrecht
noch Klärungsbedarf, denn so genannter
Restalkohol – mehr als null Promille –
lässt sich medizinisch immer nachweisen. 

Konstruktiver Umgang
Über die behördliche Überwachung

in Umweltangelegenheiten sowie beim
Arbeitsschutz und Gefahrguttransport
referierte Gerhard Schmitt-Gleser
vom Staatlichen Amt für Arbeitsschutz

in Köln. Für die betriebliche Überwa-
chung sind in Deutschland grundsätzlich
die Länder zuständig. Einige Aufgaben
sind aber auch Bundesbehörden, wie
dem Zoll, BAG, Luftfahrt-Bundesamt
(LBA) und EBA übertragen worden. In
den Ländern ist die Zuständigkeit indivi-
duell geregelt. Schmitt-Gleser moti-
vierte die Teilnehmer zum konstruktiven
Umgang mit Behörden, denn nur so sei
es möglich, Behörden als Partner für be-
triebliche Zwecke einzubinden.

Im kommenden Jahr werden die
Münchner Gefahrgut-Tage vom 22. bis
24. Mai stattfinden. ■

Bewährtes und eingespieltes Team bei der
15. Auflage der Tagung: Klaus Ridder (links)
und Jörg Holzhäuser
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